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Beteiligungen 
Amt 30 

KFP  x 
 BFP  x 

 
Kurztitel 
 
Zustimmungsbeschluss zu den kommunalaufsichtlichen Entscheidungen des 
Landesverwaltungsamtes vom 21.01.2013 zur Haushaltssatzung 2013 der Landeshauptstadt 
Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt dem Widerspruch des Oberbürgermeisters zum Punkt 2 der Genehmigungs-
verfügung des Landesverwaltungsamtes zu. 
 

„2. Es wird angeordnet, dass die Landeshauptstadt Magdeburg bis zum 30.06.2013 
Maßnahmen darzustellen hat, durch welche die unverzügliche vollständige Rückführung der 
aus kameralen Altfehlbeträgen resultierenden Verbindlichkeiten unter dem  
möglichen Einschluss des Entschuldungsprogramms STARK IV erfolgt.“ 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  2102 Pflichtaufgabe x ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA x NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 

federführender                     
Fachbereich 02 

Sachbearbeiter 
Herr Erxleben 
Frau Jürgens 
Frau Paetsch 

Unterschrift  FBL 
 
Herr Dr. Hartung 
 

 
Verantwortlicher 
Beigeordneter II  Unterschrift       Herr Zimmermann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 30.06.2013 
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Begründung: 
 
 
Die Genehmigungsverfügung vom Landesverwaltungsamt zur Haushaltssatzung der Landes-
hauptstadt Magdeburg für das Jahr 2013 ist am 21.01.2013 im Büro des Oberbürgermeisters per 
Fax eingegangen. 

 
Folgende Entscheidungen sind ergangen: 

 
1. Die Haushaltssatzung 2013 kann vollzogen werden. 
2. Es wird angeordnet, dass die Landeshauptstadt Magdeburg bis zum 30.06.2013 Maßnah-

men darzustellen hat, durch welche die unverzügliche vollständige der aus kameralen Alt-
fehlbeträgen resultierenden Verbindlichkeiten unter dem möglichen Einschluss des Ent-
schuldungsprogramms STARK IV erfolgt. 

 
Gegen den Punkt 2 wird gemäß dieser Drucksache Widerspruch eingelegt. 
 
Mit Ablauf der Veröffentlichung (vom 01.02.2013 bis zum 11.02.2013) hat der Oberbürgermeister 
den Haushalt 2013 zur Durchführung mit Datum vom 12.02.2013 freigegeben. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
Anlage 1 Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes zur 
               Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für  
               das Jahr 2013 vom 21.01.2013 
 
Anlage 2 Schreiben zum Widerspruch des Oberbürgermeisters zur  
               Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes 
               vom 21.01.2013 
 
 




